
Kleine Anfrage
des Abgeordneten Stephan Brandner und der Fraktion der AfD

Ausgaben der Bundesregierung für Fotografen und Kosmetiker
(Nachfrage zu der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf 
Bundestagsdrucksache 20/8272)

Aus der Antwort der Bundesregierung auf die Kleine Anfrage auf Bundestags
drucksache 20/8272 ergeben sich für die Fragesteller mehrere Nachfragen.

Wir fragen die Bundesregierung:
1. Welche Kosten entstanden seit dem 1. Januar 2023 monatlich aufgrund der 

Inanspruchnahme von Visagisten und Frisören durch Mitglieder der Bun
desregierung, Staatssekretäre und Parlamentarische Staatssekretäre (bitte 
nach Ministerium und Monaten auflisten und Haushaltsstelle angeben)?

2. Welche Kosten entstanden seit dem 1. Januar 2023 monatlich aufgrund der 
Inanspruchnahme von Fotografen durch Mitglieder der Bundesregierung, 
Staatssekretäre und Parlamentarische Staatssekretäre (bitte nach Ministe
rium und Monaten auflisten und Haushaltsstelle angeben)?

3. Welche Kosten entstanden seit dem 1. Januar 2023 monatlich aufgrund der 
Inanspruchnahme von Visagisten und Frisören durch ehemalige Bundes
kanzler (bitte nach Monaten auflisten und Haushaltsstelle angeben)?

4. Entstehen dem Bundeshaushalt Kosten aufgrund der Inanspruchnahme von 
Masseuren und Physiotherapeuten durch Mitglieder der Bundesregierung, 
und wenn ja, auf welche Höhe belaufen sich diese seit dem 1. Januar 2023 
(bitte nach Ministerium und Monaten auflisten und Haushaltsstelle ange
ben)?

Berlin, den 12. Oktober 2023

Dr. Alice Weidel, Tino Chrupalla und Fraktion
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